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Auszug aus dem Gemeindeversammlungsprotokoll


Ort und Zeit: Montag, 27. Mai 2024, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Cordast


Teilnehmende

AktivbürgerInnen: 281 Stimmberechtigte



Vorsitz: Markus Wüstefeld, Gemeindepräsident


Protokoll: Gabriel Schmutz, Gemeindeschreiber






1.  Protokoll der Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2024
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1.  Fortsetzung

Die Gemeindeversammlung:


• genehmigt das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023;


• genehmigt die Nachkredite, insbesondere den Nachkredit von Fr. 1278000.00  Anteil der Gemeinde 
Gurmels am Verlust der Jahresrechnung 2022 der Stiftung Hospiz St. Peter  und die Jahresrech-
nung 2023 mit einer Bilanzsumme von Fr. 6981108712.58, einem Ertragsüberschuss von Fr. 
287998169.98 der Erfolgsrechnung und Nettoinvestitionen von Fr. 282008802.85; 



• lehnt den Antrag des Gemeinderates für den Objektkredit von Fr. 785'000.00 inkl. MwSt. für die Um-
setzung von Tempo30Zonen und Rechtsvortrittmarkierungen in der Gemeinde Gurmels ab; 



• genehmigt das Reglement über die Öffnungszeiten der Geschäfte;


• genehmigt die Teilrevision der Statuten (Artikel 10 Bst n, 13, 31 Bst a und 38) des AESC. 


Das Protokoll ist auf der Website der Gemeinde Gurmels abrufbar.

Antrag des Gemeinderates

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2024 wird genehmigt.

2.  Strassenbeleuchtung, Totalsanierung auf LED; Objektkredit

1. Situation 


Gesetzliche Vorgaben

Im Rahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Energieversorgung trat am 01.06.2023 die neue 
Fassung des kantonalen Energiegesetzes (EnGe) und am 01.07.2023 dessen Reglement (EnR) in Kraft. 
Betreffend die öffentliche Beleuchtung wird vorgeschrieben, dass eine vollständige oder dynamische Ab

schaltung der öffentlichen Beleuchtung zwischen Mitternacht und 05:00 Uhr vorzunehmen ist, womit 
nebst der Stromeinsparung auch der Lichtverschmutzung entgegengewirkt wird. Diese Vorschrift gilt seit 
der Einführung des EnG, wenn die Nachtabschaltung technisch machbar ist, respektive schreibt für die 
Umsetzung entsprechender technischer Massnahmen eine Frist bis Ende Dezember 2028 vor.
In diesem Zusammenhang hat sich die Energie und Umweltkommission der Gemeinde Gurmels mit 
dem Ersatz der bestehenden Strassenbeleuchtung auseinandergesetzt und in Zusammenarbeit mit der 
Groupe E die technischen Möglichkeiten erarbeitet.


Ausgangslage

Aktuell sind auf dem gesamten Gemeindegebiet 646 Strassenlampen installiert. Die ältesten installierte 
Lichtträger wie z.B. Natriumdampflampen sind seit dem Jahr 2007 in Betrieb. Knapp 10 % der Lichtträ

ger wurden zwischenzeitlich auf LEDTechnik umgestellt, was den Energieverbrauch pro Lichtträger 
deutlich senkte. Der Grossteil der installierten Lichtträger ist jedoch veraltet, verbraucht sehr viel Ener
gie, ist im Unterhalt kostenintensiv und technisch veraltet, da beispielsweise nicht dimmbar.
Die aktuelle GesamtLeistung sämtlicher auf dem Gemeindegebiet installierten Strassenlampen beträgt 
49'922 Watt.
Seit Februar 2023 erfolgt im Gemeindegebiet zwischen 23:30 und 05:30 Uhr eine Nachtabschaltung der 
öffentlichen Beleuchtung. Technisch bedingt können momentan ca. 500 Lampen abgeschaltet werden, 
ca. 150 Lampen brennen durchgehend. 
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2.  Fortsetzung

Lösungsansatz

Die bestehenden Strassenlampen sollen mit moderner LEDTechnik ersetzt werden, auf Distanz steuer 
und programmierbar mit variabel einstellbaren DimmEinstellungen, wodurch die Lichtstärke individuell 
geregelt (gedimmt) werden kann. Während der Nachtabschaltung werden die Lampen vollständig ge

löscht, mit Ausnahme der Beleuchtung von Fussgängerstreifen. Das EnGe lässt nebst der vollständigen 
Nachtabschaltung auch eine dynamische Nachtabschaltung zu, wobei ausgewählte Strassenlampen 
mittels Bewegungsmelder ausgerüstet werden und die Lampen beim Durchfahren oder Vorbeigehen auf 
eine voreingestellte Dimmung und für eine kurze Zeit leuchten, um dann wieder in die Nachtabschaltung 
zu wechseln. Auch ausserhalb der Zeit der Nachtabschaltung ermöglichen die Bewegungsmelder Pro

grammierungen, mit welchen die Strassenbeleuchtung beispielsweise auf 40 % gedimmt wird und die 
Leuchtstärke beim Vorbeifahren oder Vorbeigehen auf z.B. 80 % hochfährt. 
Diese technische Einrichtung mit Bewegungsmeldern erhöht die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
nach dem Motto «Besser sehen und gesehen werden» und kann durchaus auch bei Fussgängern ein 
deutlich höheres Sicherheitsempfinden bewirken.  
In allen Fällen ist die Lichtstärke, also die Dimmung, situationsbedingt frei wählbar.


2. Projekt


Die Energie und Umweltkommission und der Gemeinderat empfehlen, die Strassenbeleuchtung auf 
dem Gemeindegebiet etappenweise mit den aktuell modernsten Leuchtträgern zu ersetzen. Die aktuell 
installierten Leuchtmittel sind im Unterhalt kostenintensiv und müssen in absehbarer Zeit altersmässig 
ersetzt werden. Nebst der signifikanten Energieeinsparung würde die Lichtverschmutzung im Gemein

degebiet nennenswert gesenkt werden und künftig der Gesetzgebung entsprechen. Zahlreiche Gemein

den im Kanton haben diese und ähnliche Massnahmen bereits umgesetzt. 
Die aktuellen Kandelaber bleiben bestehen, es werden ausschliesslich die Lichtträger ersetzt. Die Arbei
ten auf dem gesamten Gemeindegebiet würden in etwa 2 Monate dauern.
Die Anzahl der Strassenlampen wird evaluiert und Mehrfachbeleuchtungen können eliminiert werden.
Die künftige GesamtLeistung sämtlicher neu installierten Strassenlampen auf dem Gemeindegebiet 
wird ca. 22 Kilowatt (kW) betragen. Dies entspricht einer Einsparung von 56 % zur heutigen Situation, 
ohne Dimmung. Bei einer zeitlich programmierten Dimmung der Strassenlampen wird der Energiever
brauch noch weiter sinken.
Für das Projekt wird vorgesehen, einen Teil der Strassenlampen für eine dynamische Nachtabschaltung 
und Dimmung mit Bewegungsmeldern auszurüsten, wobei die präzise Evaluation der auszurüstenden 
Strassenlampen noch erfolgen wird. 


3. Kosten



Die Kostenevaluation für den Totalersatz der Strassenbeleuchtung beläuft sich auf Fr. 750'000.00 inkl. 
MwSt. 





Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Objektkredit für die Totalsanierung der Strassenbe-
leuchtung auf dimmbare LEDTechnik.    


Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt. Fr. 7508000.00 

Folgekosten:     

 2% Zins pro Jahr von Fr. 7508000.00 Fr. 159000.00
 5% Abschreibung pro Jahr  von Fr. 7508000.00 Fr. 379500.00
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3.  Sanierung Gemeindestrassen und punktuelle Verkehrsberuhigungen

 im Jahr 2025; Rahmenkredit

1. Situation 


Die Gemeinde Gurmels investierte in den letzten Jahren regelmässig in den Unterhalt und somit in die 
Werterhaltung von Gemeindestrassen. Auch im kommenden Jahr 2025 sollen diverse Strassenabschnit
te sowie ein öffentlicher Fussweg im ähnlichen finanziellen Rahmen saniert oder ausgebessert werden. 
Zudem sollen, nachdem der Kredit für die Umsetzung der Tempo30Zonen durch die Gemeindever
sammlung abgelehnt wurde, zusätzlich punktuelle Massnahmen zur Verkehrsberuhigung oder zur Ver
besserung der Verkehrssicherheit, insbesondere für den Langsamverkehr, umgesetzt werden.


Im Jahr 2025 sollen folgende Strassenabschnitte und Fusswege saniert oder unterhalten sowie folgende 
punktuelle Massnahmen zur Verkehrssicherheit realisiert werden:











































Aufgrund der Gesetzgebung über den Finanzhaushalt mit einer Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 
pro Einzelobjekt hat der Gemeinderat entschieden, für diese geplanten Sanierungen von Gemein

destrassen und Fusswegen sowie für die punktuellen Massnahmen zur Verkehrssicherheit für das Jahr 
2025 der Gemeindeversammlung einen Rahmenkredit zu beantragen.


2. Kosten



Die Kostenschätzung für die oben aufgeführten Arbeiten belaufen sich auf ca. Fr. 300'000.00 für die Sa

nierungsarbeiten und auf ca. Fr. 100'000.00 für die Massnahmen zur Verkehrssicherheit, was somit ei
nen Rahmenkredit von Fr. 400'000.00 inkl. MwSt. ergibt, und auch notwendige Ingenieur und Geome

terkosten beinhaltet.

Lokalisierung Art der Arbeit
Kleingurmels, Seestrasse Grossflächig fräsen, neuer Belag (Koordination mit 

Gemeinde Courtepin)
Cordast, Bulliard (zwischen 
Baugebiet und Monterschu)

Dünnschichtbelag

Gurmels, Cordaststrasse 
(Aufstieg Richtung Zelg)

Diverse Flickarbeiten

Diverse lokale Stellen im 
ganzen Gemeindegebiet

Flickarbeiten am Belag, Strassenränder, Bankette, 
Einlaufschächte, etc.

Liebistorf, Treppenweg 
Mühlematte – Schallenberg

Totalerneuerung der Treppe, Anbringen Geländer 
(öffentlicher Fussweg)

Wallenbuch, Haltestelle 
Schulbus

Neugestaltung der Strasse im Bereich der Haltestelle

Diverse lokale Stellen im 
Gemeindegebiet

Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicher-
heit, insbesondere für den Langsamverkehr

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Rahmenkredit für die im Jahr 2025 geplanten Sanie-
rungen von Abschnitten des Gemeindestrassennetzes und Fusswegen sowie für Massnahmen 
zur Verkehrssicherheit.   


Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt. Fr. 4008000.00 

Folgekosten:     

 2% Zins pro Jahr von Fr. 4008000.00 Fr.   89000.00

 2.5% Abschreibung pro Jahr  von Fr. 4008000.00 Fr. 109000.00
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4. Periodische Wiederinstandstellung (PWI) von Waldwegen 2025  2028; 
 Rahmenkredit

1. Situation



Die Gemeinde Gurmels ist Eigentümerin von beträchtlichen Waldflächen, welche für die Nutzung und 
Pflege mit geeigneten Waldstrassen erschlossen sind. Für einen Teil dieser Waldwege im Bereich Kapi
telwald, Grossholz, Hübschholz, Haspawald und Schallenberg ist eine periodische Wiederinstandstel
lung (PWI) notwendig. Seit den grösseren Wiederinstandstellungsarbeiten nach dem Orkan 
«Lothar» (1999), in den Jahren 2001 bis ca. 2006, wurde an diesen Wegen meist nur der laufende Un

terhalt ausgeführt. 
 
Das vorliegende Projekt sieht die etappenweise Wiederinstandstellung von rund 5 km Waldstrassen in 
den nächsten 4 Jahren vor. Die geplanten Arbeiten umfassen die Neuprofilierung der bestehenden 
Wegkoffer mit gebrochenem Kies. Anschliessend wird eine Verschleissschicht aus Jurakies oder 
Schwefelbergkies eingebracht. Die Arbeiten werden ab 2025 ausgeführt. Wegen der stärkeren Erho

lungsnutzung während der Sommerzeit, wird die Ausführung jeweils auf die Monate September bis De

zember geplant. Die Arbeiten finden nur bei guten Wetterbedingungen statt.
 
Alle Wege befinden sich im Eigentum der Gemeinde Gurmels. Somit übernimmt sie die Trägerschaft 
und sämtliche Kosten, abzüglich der Beiträge von Bund und Kanton, deren entsprechende Kredite be

reits genehmigt wurden. Die Bauleitung wird dem Forstbetrieb «Forst Galm Murtensee» übertragen. 


2. Kosten



Die Kostenschätzung beläuft sich auf brutto Fr. 200'000.00 inkl. MwSt.
Der Kanton hat für den Gemeindewald von Gurmels in den nächsten 4 Jahren (2025 – 2028) beträchtli
che Mittel für die Periodische Wiederinstandstellung (PWI) von Waldstrassen reserviert. Es darf mit ei
nem Subventionssatz von 60% gerechnet werden, womit der Subventionsbetrag Fr. 120'000.00 beträgt 
und somit für die Gemeinde Nettokosten von Fr. 809000.00 verbleiben.


Die Trägerschaft des Projekts übernimmt die Gemeinde Gurmels. Sie leistet den Vorschuss für die Ar
beiten und erhält nachträglich die Subventionen von Bund und Kanton. 























Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Rahmenkredit für die etappenweise Sanierung von 
Waldwegen in den Jahren 2025  2028.   


Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt. Fr. 2008000.00 

Folgekosten:     

 2% Zins pro Jahr von Fr. 2008000.00 Fr.   49000.00

 5% Abschreibung pro Jahr  von Fr. 2008000.00 Fr. 109000.00
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5. Budget 2025; Genehmigung 

Situation



Erfolgsrechnung

Als Grundlage zu diesem Traktandum dienen die beiliegenden Unterlagen. Zusammenfassend präsen-
tiert sich das Budget 2025 wie folgt:






Das Ergebnis der Erfolgsrechnung verglichen mit dem Budget 2024 schliesst um Fr. 281'700 schlechter 
ab. Der betriebliche Aufwand erhöht sich dabei um rund 8.1%, der betriebliche Ertrag um rund 6.7%.


Bei der Budgetierung der Steuereinnahmen stützte sich der Gemeinderat auf die Prognosen und Mittei
lungen der Kantonalen Steuerverwaltung.
Bei den ausserordentlichen Steuereinnahmen (Liegenschaftsgewinn, Handänderungs, Kapitalabfin

dungs sowie Erbschaftssteuern) wurden die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre übernommen.


Die Kosten für den Personalaufwand (Sachgruppengliederung 30) erhöhen sich um Fr. 172'600 gegen

über dem Budget 2024. Der Sach und übrige Betriebsaufwand (Sachgruppengliederung 31) bleibt in 
etwa gleich ( Fr. 16'600). Gegenüber dem Budget 2024 ist ein deutlicher Anstieg von rund Fr. 618'200 
bei den Abschreibungen zu verzeichnen. Dies  bedingt durch die geplanten Investitionen sowie den 
Neubewertungen mit der Einführung von HRM2.


Die kaum beeinflussbaren Beiträge an die öffentlichen Gemeinwesen und Dritte (Sach

gruppengliederung 363) erhöhen sich gegenüber dem Budget 2024 um rund Fr. 563'000. Die grössten 
Abweichungen ergeben sich in folgenden Bereichen:






Der Gemeinderat und alle Abteilungen haben in allen direkt beeinflussbaren Bereichen enorme Anstren-
gungen unternommen, um den Aufwand so klein wie möglich zu halten. Bei den Anschaffungen und im 
baulichen Unterhalt sind nur die notwendigsten Arbeiten budgetiert.




 

Erfolgsrechnung Rechnung 
2023

Budget 
2024

Budget 
2025

Betrieblicher Ertrag 19'4689341 17'644'900 18'8199400

Betrieblicher Aufwand 18'673'877 18'2889600 19'7739900

Betriebsergebnis 7949464 6439700 9549500
Finanzertrag 1559551 1439100 1569800

Finanzaufwand 2549262 2919200 2759800

Operatives Ergebnis 6959753 7919800 1'0739500
a.o. Ertrag (Auflösung Aufwertungsreserve) 2'1039416 1'9749800 1'9749800

a.o. Aufwand   

Ergebnis Erfolgsrechnung 2'7999169 1'1839000 9019300

Kanton; Lehrerbesoldungen PS 69'000

Beitrag an Kanton für Sonderheime 679000

Beiträge an Kanton für sonder und sozialpädagogische Institutionen 859000

Beiträge für familienergänzende Betreuung 30'000

Beitrag an das Gesundheitsnetz See 1189000

Diverse Beiträge an Kanton und Gemeindeverbände 1409000
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5. Fortsetzung

Die Gebühren im Bereich der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Abfallbewirtschaf-
tung bleiben für das Jahr 2025 unverändert.


Investitionsrechnung



Die Investitionsrechnung präsentiert sich zusammenfassend wie folgt:






Die anlässlich der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024 beantragten Kredite sind in der Inves-
titionsrechnung enthalten. Zudem wurden einerseits bei den laufenden Projekten die im Jahr 2025 vorge-
sehenen Beträge so gut wie möglich geschätzt.

Investitionen Rechnung 
2023

Budget 
2024

Budget 
2025

Ausgaben 3'0869101 7'1889000 6'0099100

Einnahmen 8859298 9679700 9059000

Nettoinvestitionen 2'2009803 6'2209300 5'1049100

6. Wahl der Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2025  2027

Die Wahl einer Revisionsstelle ist obligatorisch und erfolgt laut Artikel 57 des Gesetzes über den Finanz

haushalt der Gemeinden auf Antrag der Finanzkommission durch die Gemeindeversammlung.
Die Revisionsstelle ist für die Dauer von ein bis drei Rechnungsjahren zu bezeichnen, wobei eine oder 
mehrere Wiederwahlen möglich sind. Die Gesamtdauer des Mandats darf nicht mehr als sechs auf
einanderfolgende Jahre betragen.


Die Rechnungen der Jahre 2019 bis und mit 2024 der Gemeinde Gurmels wurden durch die ROD Treu

hand mit Sitz in UrtenenSchönbühl geprüft. Aufgrund der genannten gesetzlichen Grundlagen ist eine 
Verlängerung des Mandats nicht mehr möglich. 


Die Finanzkommission hat bei verschiedenen Treuhandgesellschaften Offerten eingeholt. Nach Prüfung 
dieser Offerten schlägt die Finanzkommission für die Rechnungsjahre 2025 – 2027 die CORE Revision 
AG als neue Revisionsstelle vor.







Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2025 wie folgt:
 Erfolgsrechnung 2025 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 901'300

 Investitionsrechnung 2025 mit Nettoinvestitionen von Fr. 59104'100

Antrag der Finanzkommission

Die Gemeindeversammlung wählt die CORE Revision AG für die Rechnungsjahre 2025 – 2027 als 
Revisionsstelle der Gemeinde Gurmels.  
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7. Reglement über die kommunale Mehrwertabgabe; Genehmigung

Situation



Zum Ausgleich der erheblichen Vorteile die durch Planungsmassnahmen entstehen, namentlich bei der 
Einzonung von neuem Bauland, erhebt der Kanton gestützt auf Artikel 113 des kantonalen Raumpla

nungs und Baugesetzes (RPBG) eine Mehrwertabgabe. Dieser Gesetzesartikel wurde dahingehend ge

ändert, dass neu auch die Gemeinden einen Teil der kantonalen Veranlagung abschöpfen können. Der 
Kanton übernimmt dabei weiterhin das gesamte Verfahren der Veranlagung, Schätzung und Erhebung 
der Mehrwertabgabe. Einen Teil von maximal 25 % des vom Kanton erhobenen Betrages wird dabei zu

künftig an die entsprechende Gemeinde ausbezahlt, wenn die Gemeinde über ein verbindliches, von der 
Raumplanungs und Baudirektion des Kantons Freiburg genehmigtes Gemeindereglement verfügt. 
Der Gemeinderat will die Möglichkeit zur Abschöpfung eines Teils der vom Kanton erhobenen Mehr
wertabgabe auf Planungsmassnahmen nutzen. Dazu wurde das vorliegende Reglement über die kom

munale Mehrwertabgabe erarbeitet. Dieses basiert auf dem entsprechenden kantonalen Musterregle

ment.
Die Gemeindeabgabe soll 25 % der kantonalen Abgabe betragen. Dies ist der maximal mögliche Satz. In 
Art. 3 des Reglements sind die Aufgaben, für welche die Abgabe eingesetzt werden kann.


Das Reglement wurde gemäss Preisüberwachungsgesetz (PüG) dem Preisüberwacher zur Anhörung 
unterbreitet. Die Stellungnahme ist der Legislative vor der Beschlussfassung bekanntzugeben. 
Stellungnahme des Preisüberwachers vom 22.08.2024:
Bei der Mehrwertabgabe dominiert offenkundig der rein fiskalische Charakter, der sich namentlich im 
Entscheid des Gesetzgebers im Zusammenhang mit der Revision des Raumplanungsgesetzes manifes

tiert. Vor diesem Hintergrund muss die Preisüberwachung bei der Mehrwertabgabe nicht obligatorisch 
angehört werden (Art. 14 PüG).


Die Vorprüfung bei den zuständigen kantonalen Ämtern ergab keine Bemerkungen.

8. Gemeindeverband ARA Sensetal; Genehmigung Organisationsreglement

Situation



Das heute geltende Organisationsreglement stammt aus dem Jahr 2005. Seitdem haben sich verschie

dene rechtliche, technische und organisatorische Änderungen ergeben, die in die vorliegende Überar
beitung eingeflossen sind. Im Rahmen der Vorarbeiten zeigte sich, dass es einfacher und zielführender 
ist, das ganze Organisationsreglement auf den neusten Stand zu bringen und nicht, wie zuerst vorgese

hen, nur eine Teilrevision vorzunehmen.  
Die bewährten und gesetzeskonformen Bestimmungen werden, zum Teil sprachlich leicht überarbeitet, 
übernommen, andere Regelungen werden aufgehoben oder neu ausgestaltet. 


Formell erfährt das neue Organisationsreglement eine sprachliche Überarbeitung, soweit angezeigt. Der 
geschlechtsneutralen Formulierung wurde ebenfalls gebührend Beachtung geschenkt. Weiter machen 
die elektronischen Medien auch vor unseren Verfahren nicht Halt. Die Einladungen können neu auf 
elektronischem Weg (EMail) verschickt werden, Informationen des Verbands zuhanden der Öffentlich

keit werden (auch) auf der Homepage veröffentlicht. Weggelassen werden Regelungen, die für die Ver
tragsverhältnisse des Verbands gelten, weil dies nicht in diesem Erlass geregelt werden soll, sondern in 
einer Vereinbarung zwischen den betroffenen Parteien.  






Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung genehmigt das Reglement über die kommunale Mehrwertabgabe.
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8. Fortsetzung

Inhaltlich wurde das bestehende Organisationsreglement vor allem entschlackt, die wichtigen Anpassun-
gen betreffen vor allem die Artikel 2, Artikel 5 (die Pflichten der Verbandsgemeinden werden neu zusam-
mengefasst, inhaltlich aber keiner Änderung unterzogen), Artikel 14 (Neufassung der Aufgaben der DV), 
Artikel 23 (Subregionen und Vorstandsmitgliedschaft) sowie Artikel 29 und 30 (betriebliche Bestimmun-
gen werden, soweit möglich, in einem Betriebsreglement geregelt, nur noch die Grundsätze gehören in 
das Organisationsreglement).


Weiterhin hat der Verband seinen Sitz im Kanton Bern, weshalb auch dessen übergeordnete Gesetzge-
bung massgebend ist. Das Recht des Kantons Freiburg wird, soweit möglich, natürlich ebenfalls einge-
halten und berücksichtigt.  
Die Finanzierung der Anlagen und die Eigentumsverhältnisse bleiben inhaltlich unverändert und wurden 
höchstens sprachlich bearbeitet. Dasselbe gilt für die Schlussbestimmungen. 


Das Organisationsreglement kann nur in seiner Gesamtheit durch die 25 Verbandsgemeinden angenom-
men werden. Anpassungen einzelner Artikel sind daher nicht möglich.

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung genehmigt das Organisationsreglement der ARA Sensetal.

Gerne beantwortet der Gemeinderat unter diesem Traktandum Fragen und gibt allgemeine Informationen 
bekannt. 

9. Verschiedenes
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Notizen



































































 


   
      

      
  

       
   

    
   

    
   

       
   

       
   

     
   

 


   

  

 


     

   

 


     

   

       
   

     
   

       
   

       
   

       
   

       
   

       
   

    
   

 


     

   

 


     

   

 


     

   






 


   
      

 


     

   

       
   

 


     

   

 


     

   

       
   

       
   

       
   

    
   

       
   

    
   

    
   

       
   

    
   

     
   

    
   

       
   

 


     

   

    
   

    
   

       
   

    
   

       






 


   
      

   

    
   

     
   

    
   

 


  

   

       
   

 


  

   

    
   

  
 

       
   

    
   

 



     

   

       
  
 

       
   

    
   

 


     

   

 


     

   

       

 


     

       

 


     

     
   






 


   
      

 


     

   

 


  

   

       
   

       
  
 

    
   

 


     

       
  
 

       
   

       
   

    
   

    
   

 


 

  

       
   

 


 

 

       
   

       
 
  

       
 
  

    
   

      
   

 


  

   






 


   
      

      
   






 


   
      

   

   
 



 

 
 
 




   

 
 



 

 



 




 




 

 



 

 




   

 

   
 



 




   





 

   



 




 

 

   
 
 
 






 


   
      

   

   



 




 

 

   
 
 
 



 

 
 
 

   
 
 




   





 

   
 
 



 




 

   



 

 

   
 
 



 






 GEMEINDE GURMELS

Erfolgsrechnung 2025 nach HRM2 - Erläuterungen Abweichungen (grösser Fr. 10'000)

Konto Budget 2025 Budget 2024 Differenz Begründung

Allgemeine Verwaltung

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

0210.3010.01 Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonal 219'800.00 246'600.00 -26'800.00 Anpassung an den aktuellen Personalbestand

0210 Allgemeine Dienste

0220.3010.01 Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonal 676'600.00 598'200.00 78'400.00 Anpassung an den aktuellen Personalbestand

0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 31'000.00 16'000.00 15'000.00 Zusätzlich neuer Ortsplan

0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter 16'000.00 67'200.00 -51'200.00 Verbandsbeiträge neu unter Konto: 0220.3632.01

0220.3632.01 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckv 65'700.00 0.00 65'700.00 Neues Konto

0290 Gemeindeverwaltung

0290.3132.01 Honorar externe Berater 0.00 15'000.00 -15'000.00 Bestandesaufnahme Liegenschaften im 2024

0290.3300.01 Planmässige Abschreibungen 88'600.00 0.00 88'600.00 Abschreibungen nach HRM2

0291 Kultur- und Jugendzentrum Weisses Kreuz

0291.3300.01 Honorar externe Berater 0.00 15'000.00 -15'000.00 Bestandesaufnahme Liegenschaften im 2024

0291.3300.01 Planmässige Abschreibungen 47'600.00 0.00 47'600.00 Abschreibungen nach HRM2

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1500 Feuerwehr

Ausser den Gebäudekosten laufen sämtliche Kosten der Feuerwehr Gurmels ab dem 1.1.2023 über den Verband "Feuerwehr See"

1500.3300.01 Planmässige Abschreibungen 135'700.00 0.00 135'700.00 Abschreibungen nach HRM2

1500.3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'600.00 20'500.00 -17'900.00 Tieferer Arbeitsaufwand Werkhof

1500.4660.01 Abschreibungen IB 81'700.00 0.00 81'700.00 Abschreibungen nach HRM2

Bildung

2120 Primarschule
2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 101'100.00 121'200.00 -20'100.00 Kosten gemäss Lagerkonzept

2120.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 46'100.00 34'100.00 12'000.00 Zirkusprojektwoche ST Gurmels

2120.3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'568'000.00 1'498'800.00 69'200.00 Gemäss Mitteilung Amt für Ressourcen

2130 Orientierungsschule
2130.3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 20'100.00 5'700.00 14'400.00 Anschaffung von 8 Nähmaschinen

2130.3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'422'100.00 1'443'000.00 -20'900.00 Gemäss Mitteilung Amt für Ressourcen

2130.4632.01 Beiträge von Gemeinden 343'200.00 355'100.00 -11'900.00 Gemäss Schulkostenverteiler

.
2170 Schulanlage PS Cordast
2170.3300.01 Planmässige Abschreibungen 117'100.00 0.00 117'100.00 Abschreibungen nach HRM2

2171 Schulanlage PS Gurmels
2171.3010.01 Löhne des Verwaltungspersonals 267'600.00 233'900.00 33'700.00 Anpassung an den aktuellen Personalbestand

2171.3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 11'400.00 28'500.00 -17'100.00 Pausentisch Kiga, Bandsäge und Absauganlage

Stellwand, Wassersauger Taski, Diverses

2171.3300.01 Planmässige Abschreibungen 185'400.00 0.00 185'400.00 Abschreibungen nach HRM2

2171.4660.01 Abschreibungen IB 12'800.00 0.00 12'800.00 Abschreibungen nach HRM2

2172 Schulanlage PS Liebistorf

2172.3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'500.00 14'450.00 -10'950.00 Rasentrimmer, Diverses

2172.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 64'500.00 26'300.00 38'200.00 Fenster Turnhalle, Teppich Kiga,

Klassenzimmerböden EG + 1. OG, Lehrerzimmer einrichten, 

Interaktive Wandtafel

2172.3300.01 Planmässige Abschreibungen 79'300.00 0.00 79'300.00 Abschreibungen nach HRM2

2172.4660.01 Abschreibungen IB 10'300.00 0.00 10'300.00 Abschreibungen nach HRM2

2173 Schulanlage OS (inkl. Ehemaliges Lehrerhaus)

2173.3300.01 Planmässige Abschreibungen 161'100.00 0.00 161'100.00 Abschreibungen nach HRM2

2173.3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'000.00 3'500.00 14'500.00 Arbeitsaufwand Werkdienst

2174 Sporthalle OS Region Gurmels
2174.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'100.00 15'800.00 13'300.00 Silikonfugen Garderobe + WC, Bodenstreichen

Garderoben/Treppen/Tribüne, Ersatz Wandmischer

2174.3300.01 Planmässige Abschreibungen 231'500.00 0.00 231'500.00 Abschreibungen nach HRM2

2174.4660.01 Abschreibungen IB 95'900.00 0.00 95'900.00 Abschreibungen nach HRM2

2180
Ausserschulische
Betreuungseinrichtungen

2180.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwe 100'000.00 90'000.00 10'000.00 Elternbeiträge Kibelac + Kibe Kunterbunt

0
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 GEMEINDE GURMELS

Erfolgsrechnung 2025 nach HRM2 - Erläuterungen Abweichungen (grösser Fr. 10'000)

Konto Budget 2025 Budget 2024 Differenz Begründung

2190 Schuldirektion und Schulverwaltung  
2190.3010.01 Löhne des Verwaltungspersonals 175'000.00 219'500.00 -44'500.00 Anpassung an den aktuellen Personalbestand  

2195 Schülertransporte  
2195.3130.01 Dienstleistungen Dritter 548'000.00 561'000.00 -13'000.00 Anpassung Transportkosten Schwimmen  

2200 Sonderschulen

2200.3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 698'200.00 631'300.00 66'900.00 Gemäss Mitteilung Amt für Sonderpädagogik

Kultur, Sport und Freizeit

3290 Kultur n.a.g.

3290.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 20'200.00 9'000.00 11'200.00 Fusionsanlass

3410 Sport

3410.3140.01 Unterhalt an Grundstücken 39'600.00 65'900.00 -26'300.00 Sanierung Waldlehrpfad 2024

3410.3300.01 Planmässige Abschreibungen 11'700.00 0.00 11'700.00 Abschreibungen nach HRM2

Gesundheit

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

4120.3300.01 Planmässige Abschreibungen 180'300.00 0.00 180'300.00 Abschreibungen nach HRM2

4120.3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 915'000.00 878'800.00 36'200.00 Anteil Betreuungskosten Pflegeheime 

4120.3632.01 Beiträge an Gemeinden 40'800.00 74'800.00 -34'000.00 Finanzierungskosten GNS

4120.3636.01 Beiträge an private Organisationen 112'000.00 127'000.00 -15'000.00 Beitrag Stiftung Hospiz St. Peter

4120.4632.01 Beiträge Gemeindezweckverbände 0.00 60'000.00 60'000.00 Rückerstattung GNS 2024

4120.4660.01 Abschreibungen IB 18'800.00 0.00 -18'800.00 Abschreibungen nach HRM2

4210 Ambulante Krankenpflege

4210.3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 0.00 18'700.00 -18'700.00 Gemäss Mitteilung Amt für Gesundheit

4210.3632.01 Beiträge an Gemeinden und 1'080'200.00 896'600.00 183'600.00 Gemäss Mitteilung GNS

Gemeindezweckverbände

4330 Schulgesundheitsdienst

4330.3136.02 Honorare schulzahnärztliche Tätigkeit 22'000.00 10'000.00 12'000.00 Anpassung an das Rechnungsjahr 2023

4330.4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dri 13'000.00 0.00 13'000.00 Elternbeiträge Schulzahnarzt

Soziale Sicherheit

5230 Invalidenheime

5230.3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'377'000.00 1'292'500.00 84'500.00 Sonderheim für Behinderte und Schwererziehbare

5451 Familienergänzende Tagesbetreuung
5451.3636.01 Beiträge an private Organisationen

ohne Erwerbszweck
202'200.00 182'200.00 20'000.00 Subventionen Kibelac + Kibe Kunterbunt

5720 Wirtschaftliche Hilfe

5720.3632.01 Beiträge an Gemeinden 222'300.00 262'300.00 -40'000.00 Materielle Hilfe Sozialdienst See/Sozialamt

5720.4632.01 Beiträge von Gemeinden 88'500.00 110'000.00 -21'500.00 Rückerstattung Materielle Hilfe

Verkehr

6150 Gemeindestrassen
6150.3131.01 Planung/Projektierung Dritter 55'000.00 35'000.00 20'000.00 Grundlagenbeschaffung, Instandstellung Grenzweg,

Studie Parkplätze MZH Tribüne

6150.3141.01 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 109'000.00 120'000.00 -11'000.00 Strassenunterhalt, Signalisationen, Markierungen,

Strassenentwässerung, Winterdienst, Beleuchtung

6150.3300.01 Planmässige Abschreibungen 335'800.00 0.00 335'800.00 Abschreibungen nach HRM2

6150.4660.01 Abschreibungen IB 34'900.00 0.00 34'900.00 Abschreibungen nach HRM2

6190 Strassen n.a.g

6190.3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersona 448'000.00 375'500.00 72'500.00 Anpassung an den aktuellen Personalbestand

6190.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 25'000.00 10'000.00 Anpassung an den aktuellen Personalbestand

6190.3300.01 Planmässige Abschreibungen 171'000.00 0.00 171'000.00 Abschreibungen nach HRM2

6190.4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'000.00 32'000.00 -15'000.00 Weniger Unterhaltsarbeiten Gemeinde Ulmiz

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

6220.3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'000.00 1'000.00 28'000.00 Kosten Spartageskarten Gemeinde

6220.3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 236'400.00 207'400.00 29'000.00 Beitrag Regionalverkehr gem. Mitteilung Kanton

6220.4250.01 Verkäufe 29'000.00 1'500.00 27'500.00 Einnahmen Spartageskarten Gemeinde
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 GEMEINDE GURMELS

Erfolgsrechnung 2025 nach HRM2 - Erläuterungen Abweichungen (grösser Fr. 10'000)

Konto Budget 2025 Budget 2024 Differenz Begründung

Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserwerk 

7101.3131.01 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000.00 5'000.00 10'000.00 Filteranlage gegen Chlorothalonil

7101.3132.01 Honorare externe Berater 13'000.00 28'000.00 -15'000.00 Grössere Revision Schutzzone Quellen 2024

7101.3142.01 Unterhalt Wasserbau 101'500.00 130'000.00 -28'500.00 Reparaturen Leitungsbrüche + Hydranten,

Unterhaltsvertrag SINEF, diverse Netzanpassungen

7101.3300.01 Planmässige Abschreibungen 115'000.00 -59'000.00 174'000.00 Abschreibungen nach HRM2

7101.3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Ausgle 0.00 40'200.00 -40'200.00 Einlage in Fonds infolge Ertragsüberschuss

7101.3510.02 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Werterh 248'500.00 0.00 248'500.00 Einlage für Werterhalt

7101.3632.01 Beiträge an Gemeinden 357'000.00 335'500.00 21'500.00 Gemeindebeitrag TWB

7101.4250.01 Verkäufe 400'000.00 410'000.00 -10'000.00 Einnahmen Wassergebühren

7101.4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung WE 0.00 -59'000.00 59'000.00 Entnahme für Werterhalt

7101.4510.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK 143'100.00 0.00 143'100.00 Entnahme aus Fonds infolge Aufwandüberschuss

7101.4660.01 Abschreibungen IB 180'000.00 0.00 180'000.00 Abschreibungen nach HRM2

 

7201 Abwasserbeseitigung

7201.3300.01 Planmässige Abschreibungen 145'000.00 2'500.00 142'500.00 Abschreibungen nach HRM2

7201.3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierung EK (Ausgleich 0.00 202'800.00 -202'800.00 Einlage in Fonds infolge Ertragsüberschuss

7201.3510.02 Einlagen in Spezialfinanzierung EK (Werterha 186'000.00 0.00 186'000.00 Einlage für Werterhalt

7201.4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 460'000.00 450'000.00 10'000.00 Einnahmen ARA-Gebühren

7201.4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 45'300.00 0.00 45'300.00 Entnahme aus Fonds infolge Aufwandüberschuss

7201.4660.01 Abschreibungen IB 146'000.00 0.00 146'000.00 Abschreibungen nach HRM2

7206 Regionale Abwasseranlagen
7206.3143.01 Unterhalt übr. Tiefbauten 24'800.00 44'200.00 -19'400.00 Spülung Kanalnetz, Speicherkanäle, PW Moosäcker,

Klein- und Schachtsanierungen

7206.4632.01 Beiträge der Mitgliedsgemeinden 71'000.00 96'700.00 -25'700.00 Gemäss Kostenverteiler (Gurmels, Cressier, Murten)

7301 Abfallwirtschaft

7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter 325'000.00 310'000.00 15'000.00 Abfallverbrennung, Transportkosten Kompostieranlage

7301.3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierung EK (Ausgleich 12'900.00 59'900.00 -47'000.00 Einlage in Fonds infolge Ertragsüberschuss

7301.4510.02 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK (Werte 0.00 27'000.00 -27'000.00 Entnahme für Werterhalt

7410 Gewässerverbauungen

7410.3300.01 Planmässige Abschreibungen 43'600.00 0.00 43'600.00 Abschreibungen nach HRM2

7410.3632.01 Beiträge an Gemeinden 39'200.00 28'900.00 10'300.00 Kostenanteil GVB

Volkswirtschaft

8200 Forstwirtschaft

8200.3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 20'500.00 2'000.00 18'500.00 Dachsanierung Waldhütte Wallenbuch

Finanzen und Steuern

9100 Allg. Gemeindesteuern
9100.4000.01 Einkommenssteuern nat. Pers. 10'050'000.00 9'650'000.00 400'000.00 Anpassung aufgrund der letzten Rechnungsjahre

un aufgrund der Hochrechnung des Kantons

9100.4001.01 Vermögensgewinnsteuer 470'000.00 450'000.00 20'000.00 Anpassung an die letzten Rechnungsjahre

9100.4001.01 Vermögenssteuern natürliche Personen 796'000.00 778'000.00 18'000.00 Anpassung aufgrund Prognose des Kantons

9100.4011.01 Kapitalsteuern juristische Personen 12'000.00 50'000.00 -38'000.00 Anpassung an die letzten Rechnungsjahre

9300 Interkomm. Finanzausgleich

9300.4621.01 Bedarfsausgleich 232'100.00 213'500.00 18'600.00 Gemäss Mitteilung Amt für Gemeinden

9300.4622.01 Ressourcenausgleich 849'600.00 823'900.00 25'700.00 Gemäss Mitteilung Amt für Gemeinden

9610 Zinsen

9610.4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 40'000.00 25'000.00 15'000.00 Anpassung an das letzte Rechnungsjahr

9610.4940.01 Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und F 13'300.00 1'000.00 12'300.00 Anpassung an das letzte Rechnungsjahr

 

9631 Ehem. Schulhaus Guschelmuth

9631.3430.01 Baulicher Unterhalt 5'000.00 30'800.00 -25'800.00 Sicherheitssanierung Balkon 

9690 Finanzvermögen, n.a.g.

9690.3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 10'000.00 0.00 10'000.00 Anpessung Delkredere

 

9900 Nicht aufgeteilte Posten

9900.3300.01 Planmässige Abschreibungen 0.00 1'550'000.00 -1'550'000.00 Abschreibungen nach HRM2
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Gemeinde Gurmels HRM2 Budget 2025
Investitionsrechnung / Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023
Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

Total 6'009'100 905'000 7'188'000 967'700 3'086'100.73 885'297.88
5'104'100Netto Aufwand 6'220'300 2'200'802.85

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

60'904.55

Netto Aufwand 60'904.55

1500 Feuerwehr (allgemein) 38'020.00
Netto Aufwand 38'020.00

1610 Militärische Verteidigung 22'884.55
Netto Aufwand 22'884.55

2 BILDUNG 2'600'000 479'000 2'870'000 555'500 799'011.73
Netto Aufwand 2'121'000 2'314'500 799'011.73

2170 Schulanlage Primarschule 
Cordast

1'600'000 344'000 2'100'000 451'500 324'893.45

Netto Aufwand 1'256'000 1'648'500 324'893.45

2171 Schulanlage Primarschule 
Gurmels

309'449.35

Netto Aufwand 309'449.35

2172 Schulanlage Primarschule 
Liebistorf

26'253.50

Netto Aufwand 26'253.50

2173 Schulanlage OS Gurmels 1'000'000 135'000 600'000 81'000 57'721.10
Netto Aufwand 865'000 519'000 57'721.10

2174 Sporthalle OS Region Gurmels 170'000 23'000
Netto Aufwand 147'000

2180 Ausserschulische 
Betreuungseinrichtungen

80'694.33

Netto Aufwand 80'694.33

3 KULTUR, SPORT UND 
FREIZEIT

19'400 48'000.00

Netto Aufwand 19'400
Netto Ertrag 48'000.00

3410 Sport 19'400 48'000.00
Netto Aufwand 19'400
Netto Ertrag 48'000.00

4 GESUNDHEIT 232'500 1'046'000 688'437.00
Netto Aufwand 232'500 1'046'000 688'437.00

4120 Kranken-, Alters- und 
Pflegeheime

232'500 1'046'000 688'437.00

Netto Aufwand 232'500 1'046'000 688'437.00

6 VERKEHR UND 
NACHRICHTENÜBERMITTLUN
G

1'520'000 1'900'000 703'517.90

Netto Aufwand 1'520'000 1'900'000 703'517.90

6150 Gemeindestrassen 1'520'000 1'660'000 703'517.90
Netto Aufwand 1'520'000 1'660'000 703'517.90

6190 Strassen, n.a.g. 240'000
Netto Aufwand 240'000

7 UMWELTSCHUTZ UND 
RAUMORDNUNG

1'082'200 350'000 840'000 350'000 781'958.10 813'310.00

Netto Aufwand 732'200 490'000






Gemeinde Gurmels HRM2 Budget 2025
Investitionsrechnung / Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023
Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

Netto Ertrag 31'351.90

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 668'000 200'000 425'000 200'000 1'296.80 230'023.80
Netto Aufwand 468'000 225'000
Netto Ertrag 228'727.00

7201 Abwasserbeseitigung 
(Gemeindebetrieb)

414'200 150'000 415'000 150'000 618'428.10 583'286.20

Netto Aufwand 264'200 265'000 35'141.90

7301 Abfallwirtschaft 
(Gemeindebetrieb)

9'836.60

Netto Aufwand 9'836.60

7410 Gewässerverbauungen 13'662.25
Netto Aufwand 13'662.25

7710 Friedhof und Bestattung 
(allgemein)

138'734.35

Netto Aufwand 138'734.35

8 VOLKSWIRTSCHAFT 555'000 76'000 532'000 62'200 52'271.45 23'987.88
Netto Aufwand 479'000 469'800 28'283.57

8120 Strukturverbesserungen 505'000 46'000 505'000 46'000 12'291.75
Netto Aufwand 459'000 459'000 12'291.75

8200 Forstwirtschaft 50'000 30'000 27'000 16'200 39'979.70 23'987.88
Netto Aufwand 20'000 10'800 15'991.82






Gemeinde Gurmels HRM2 Budget 2025
Investitionsrechnung /  Sachgruppengliederung

Investitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023
Konto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

5 INVESTITIONSAUSGABEN 6'009'100 7'188'000 3'086'100.73

50 Sachanlagen 5'573'000 5'957'000 2'144'817.33
5000 Grundstücke 22'884.55
5010 Strassen / Verkehrswege 1'470'000 1'962'000 745'195.15
5020 Wasserbau 13'662.25
5030 Übrige Tiefbauten allgemein 90'000 90'000
5031 Tiefbauten Wasserwerk 668'000 425'000 1'296.80
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 370'000 370'000 552'930.25
5040 Hochbauten 2'975'000 2'870'000 340'605.10
5060 Mobilien 240'000 458'406.63
5090 Übrige Sachanlagen 9'836.60

52 Immaterielle Anlagen 10'770.00
5290 Übrige immaterielle Anlagen 10'770.00

56 Eigene Investitionsbeiträge 436'100 1'231'000 930'513.40
5620 Investitionsbeiträge an 

Gemeinden und 
Gemeindezweckverbände

436'100 1'231'000 930'513.40

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 905'000 967'700 885'297.88

63 Investitionsbeiträge für eigene 
Rechnung

905'000 967'700 885'297.88

6310 Investitionsbeiträge von Kantonen 
und Konkordaten

76'000 62'200 23'987.88

6320 Investitionsbeiträge von 
Gemeinden und 
Gemeindezweckverbänden

479'000 555'500 16'503.45

6350 Investitionsbeiträge von privaten 
Unternehmungen

48'000.00

6370 Investitionsbeiträge von privaten 
Haushalten

350'000 350'000 796'806.55





Gemeinde Gurmels

FINANZKENNZAHLEN

    

   



100% – 150% genügend


    

   




    

   



0% – 4% gut
4% – 9% genügend


    

   



< 50% sehr gut; 50% – 100% gut
100% – 150% mittel; 150% – 200% schlecht






Abschwung : 50 – 80%





Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der 









Gemeinde Gurmels

FINANZKENNZAHLEN

    

   





10% – 20% mittlere Investitionstätigkeit
20% – 30% starke Investitionstätigkeit


    

   




5% – 15% tragbare Belastung


    

   




    

   



> 20% gut    10% – 20% mittel   < 10% schlecht





< 0 CHF Nettovermögen 0 – 1‘000 CHF geringe Verschuldung
1‘001 – 2‘500 CHF mittlere Verschuldung 2‘501 – 5‘000 CHF hohe Verschuldung 










